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len des Unionsrechts, zu denen es zählt, „die Rechtssicherheit zu
gewährleisten und die Behandlung der Rechtssachen innerhalb
angemessener Frist sicherzustellen.“33) Dies ist eine zwingende
Vorgabe an die Ausgestaltung des nationalen Verfahrensrechts
und Teil des Effektivitätsgrundsatzes, der nicht nur die Durchset-
zung der Verbotsnormen, sondern auch der allgemeinen Grund-
sätze des Unionsrechts betrifft. Der Kartellsenat betrachtet den
Effektivitätsgrundsatz aber nur aus dem Blickwinkel der Durch-
setzung des Kartellrechts und übergeht so die zusätzliche Schran-
ke, die dasAustarieren dieser Ziele– vermittelt über denEffektivi-
tätsgrundsatz – für das nationale Verfahrensrecht vorsieht.34)

Dass der Kartellsenat eine Pflicht, den EuGH um Vorabentschei-
dung zu ersuchen, hier verneint, ist zwar folgerichtig, greift aber

im Ergebnis ebenfalls zu kurz.35) Europäische Vorgaben zur Be-
endigung des Rechtsverstoßes bei Art. 101 Abs. 1 AEUV können
nicht ohne Auswirkungen auf nationales Recht bleiben, welches
die Verfolgungsverjährung an die Beendigung des Rechtsversto-
ßes anknüpft, und – anders als der EuGH – bei Art. 101 Abs. 1
AEUV deliktprägendes Unrecht auch noch nach dem Vertrags-
schluss annimmt. Insoweit ist keine eigenständige nationale Re-
gelung möglich.

33) EuGH, 21.01.2021 – C‑308/19, juris, Rn. 49 – Whiteland Import Export.
34) Umfassend und überzeugend hierzu Meyer, wistra 2025, 118, 121.
35) Meyer, wistra 2025, 118, 119: Die Nichtvorlage des Kartellsenats verletzt Art. 101 GG.
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Müssen Unternehmen in einer Widerrufsbelehrung eine Telefon-
nummer angeben? Diese Frage beschäftigt die Gerichte seit Beginn
der Existenz des Widerrufsrechtes. Durch zahlreiche Rechtsände-

rungen lautet die Antwort auf diese Frage mal „Ja“ und mal „Nein“.
Der BGH hat nun entschieden, dass Unternehmen unter gewissen
Voraussetzungen in einer von ihnen selbst formulierten Belehrung
keine Telefonnummer angeben müssen.

I. Einleitung
Der BGH1) hatte sich mit der Frage zu beschäftigen, ob ein Un-
ternehmen zwingend eine Telefonnummer in der Widerrufsbe-
lehrung angeben muss, wenn diese nicht der gesetzlichen Mus-
ter-Widerrufsbelehrung entspricht. Er verneinte dies mit der Fol-
ge, dass die Widerrufsfrist im konkreten Fall lediglich 14 Tage
und nicht – wie der Kläger meinte – ein Jahr und 14 Tage ab
Übergabe der Ware betrug.

II. Sachverhalt
Ein Verbraucher – der Kläger – hatte ein Fahrzeug im Wege des
Fernabsatzes erworben. Ob tatsächlich ein Fernabsatzvertrag
vorlag, war in erster Instanz noch streitig.2) Der Kläger erhielt
vom beklagten Unternehmen eineWiderrufsbelehrung, die nicht
der gesetzlichen Muster-Belehrung entsprach. In der übermittel-
ten Belehrung hieß es unter anderem, dass der Widerruf mittels
eindeutiger Erklärung auszuüben sei, „(z. B. ein mit der Post ver-
sandter Brief, Telefax oder E-Mail)“3). Als Widerrufsadressat
wurde sowohl eine Postanschrift als auch eine E-Mail-Adresse,
nicht jedoch eine Telefon- oder eine Faxnummer angegeben.4)

Im August 2023 übergab die Beklagte das Fahrzeug an den Klä-
ger. Im Juni 2024 widerrief der Kläger den Vertrag.5)

Der Kläger macht geltend, dass die Widerrufsbelehrung auf-
grund der fehlenden Angabe der Telefonnummer fehlerhaft sei
und die Widerrufsfrist daher nicht zu laufen begonnen habe.6)
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* Mehr über den Autor erfahren Sie auf S. 687.
** Abgedruckt in WRP 2025, 498 ff.

1) BGH, 25.02.2025 – VIII ZR 143/24, WRP 2025, 498.
2) LG Berlin II, 19.03.2024 – 63 O 14/23, juris, Rn. 30 f.
3) LG Berlin II, 19.03.2024 – 63 O 14/23, juris, Rn. 9.
4) Zum Wortlaut der Belehrung siehe LG Berlin II, 19.03.2024 – 63 O 14/23, juris,

Rn. 6 ff.
5) Vgl. LG Berlin II, 19.03.2024 – 63 O 14/23, juris, Rn. 13.
6) LG Berlin II, 19.03.2024 – 63 O 14/23, juris, Rn. 15.
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Weder in den Vorinstanzen7) noch beim BGH konnte er damit
durchdringen.

III. Prüfungsmaßstab des BGH
Der BGH stellte zunächst –wie auch die Vorinstanzen – fest, dass
die Beklagte nicht die gesetzliche Muster-Belehrung, sondern
eine zum Teil hiervon abweichendeWiderrufsbelehrung verwen-
dete.8) In einem solchen Fall sei es für die Erfüllung der gesetz-
lichen Informationspflichten aus Art. 246a § 1 Abs. 2 Nr. 1
EGBGB ausreichend, wenn eine Postanschrift und eine E-Mail-
Adresse genannt werden.9) Die zusätzliche Angabe einer Tele-
fonnummer sei nicht erforderlich, zumal im entschiedenen Fall
die Telefonnummer des Unternehmens an anderer Stelle auf der
Webseite genannt wurde.10)

Der BGH meinte, dass dies „derart offenkundig [sei], dass für
einen vernünftigen Zweifel kein Raum bleibt“.11)

1. Wortlaut
Der BGH prüfte zunächst den Wortlaut von Art. 6 Abs. 1 lit. h
Verbraucherrechterichtlinie (im Folgenden: VRRL). Dieser allein
ermögliche jedoch keine Beantwortung der Frage, ob neben der
Postanschrift und der E-Mail-Adresse innerhalb einer Widerrufs-
belehrung eine Telefonnummer angegeben werden müsse.12)

2. Kontext
Da derWortlaut keine eindeutige Antwort auf die entscheidungs-
erhebliche Frage gibt, analysierte der BGH im nächsten Schritt
den Kontext der Vorschrift. In einem Vergleich von Art. 6 Abs. 1
lit. h VRRL mit anderen Vorgaben der Richtlinie stellte der Senat
fest, dass beispielsweise Art. 6 Abs. 1 lit. c VRRL die Nennung
einer Telefonnummer verpflichtend vorsieht.13) Der Gesetzgeber
habe aber für die Verpflichtung, über das Widerrufsrecht zu in-
formieren, gerade keine vergleichbare oder identische Formulie-
rung gewählt.14)

Anschließend äußerte sich der BGH dazu, dass der Inhalt der
gesetzlichen Muster-Widerrufsbelehrung keinen Rückschluss
darauf zulasse, wie der notwendige Inhalt einer frei formulierten
Widerrufsbelehrung zu gestalten sei.15) Der Senat begründete
dies damit, dass das gesetzliche Belehrungsmuster den allgemei-
nen Vorgaben des Art. 6 Abs. 1 lit. h VRRL systematisch nach-
gelagert sei.16)

3. Regelungsziele
Auch die vom Unionsgesetzgeber verfolgten Regelungsziele
sprächen gegen die verpflichtende Angabe einer Telefonnummer
in einer selbst formulierten Widerrufsbelehrung, so der BGH.17)

Art. 6 Abs. 1 VRRL solle insgesamt sicherstellen, dass der Ver-
braucher vor Abschluss eines Vertrages im Fernabsatz (oder bei
Vertragsabschlüssen außerhalb von Geschäftsräumen) Informa-
tionen über dessen Bedingungen sowie die Folgen dieses Ver-
tragsschlusses erhält, die er benötigt, um die Entscheidung tref-
fen zu können, ob er sich an ein Unternehmen binden möchte.
Außerdem soll er die Informationen erhalten, die zur ordnungs-
gemäßen Vertragserfüllung und zur Ausübung seiner Rechte,
insbesondere des Widerrufsrechtes, erforderlich sind.18)

Für den BGH war dabei von grundlegender Bedeutung, dass der
Verbraucher im Rahmen des Widerrufsrechtes schnell mit dem
Unternehmen Kontakt aufnehmen und effizient mit ihm kommu-
nizieren kann.19) Dabei verwies der BGH erneut auf Art. 6 Abs. 1
lit. c VRRL und stellt wiederholend fest, dass Art. 6 Abs. 1
lit. h VRRL nicht die genaue Art des vom Unternehmen mitzutei-
lenden Kommunikationsmittels festlege.20)

Allerdings, so der BGH weiter, würde Art. 6 Abs. 1 lit. h VRRL
„unzweifelhaft“ dazu verpflichten, dass Unternehmen den Ver-
brauchern im Rahmen der Widerrufsbelehrung Kommunikati-
onsmittel zur Verfügung zu stellen, über die diese schnell mit
dem Unternehmen in Kontakt treten und effizient mit ihm kom-
munizieren können.21)

IV. Revisionsrechtliche Überprüfung der Berufungs-
entscheidung

1. Angabe der Telefonnummer in der Belehrung
Anhand dieses Prüfungsmaßstabes kam der BGH dann zu dem
Ergebnis, dass das Berufungsgericht zu Recht entschieden hatte,
dass die Widerrufsbelehrung der Beklagten nicht zu beanstan-
den sei und dass insbesondere die gesetzliche Normal-Frist von
14 Tagen galt und nicht die verlängerte Widerrufsfrist von einem
Jahr und 14 Tagen.

Da der Senat sich zuvor darauf festgelegt hatte, dass im Rahmen
derWiderrufsbelehrung, die nicht (vollständig) dem gesetzlichen
Muster entspricht, keine bestimmten, sondern lediglich effizien-
te Kommunikationsmittel angegeben werden müssen, genügten
ihm die Angabe von Postanschrift und E-Mail-Adresse zur Erfül-
lung dieser Vorgaben.22) Zusätzlich verwies der BGH darauf,
dass die Beklagte ihre Telefonnummer auf ihrer Internetseite
ohne Weiteres im Impressum verfügbar hielt.23)

Der BGH stellte anschließend fest, dass die Änderung der VRRL
durch die Omnibus-Richtlinie24) an seiner Beurteilung nichts
ändere.25)

2. Keine verlängerte Widerrufsfrist
Nachdem der BGH festgestellt hatte, dass die von der Beklagten
verwendete Belehrung seiner Auffassung nach den gesetzlichen
Anforderungen entsprach, entschied er, dass es selbst bei einer
unterstellten Fehlerhaftigkeit der Belehrung in diesem Punkt
nicht zu einer verlängerten Widerrufsfrist von einem Jahr und
14 Tagen gekommen wäre.26)

Der Senat verwies insofern auf die Rechtsprechung des EuGH zur
Verbraucherkreditrichtlinie.27) Er stellte fest, dass eine Verlän-
gerung derWiderrufsfrist nur dann in Frage käme, wenn sich die
Unvollständigkeit einer Information über dasWiderrufsrecht auf
die Befähigung des Verbrauchers ausgewirkt hätte, den Umfang
seiner Rechte und Pflichten einschätzen zu können.28) Diesen im
Rahmen der EuGH-Entscheidung zur BMW-Bank29) aufgestell-
ten Grundsatz übertrug der BGH auf die VRRL.30)
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21) BGH, 25.02.2025 – VIII ZR 143/24, WRP 2025, 498, Rn. 11.
22) BGH, 25.02.2025 – VIII ZR 143/24, WRP 2025, 498, Rn. 13.
23) BGH, 25.02.2025 – VIII ZR 143/24, WRP 2025, 498, Rn. 13.
24) RL (EU) 2019/2161 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27.11.2019 zur

Änderung der RL 93/13/EWG des Rates und der Richtlinien 98/6/EG, 2005/29/EG
und 2011/83/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zur besseren Durch-
setzung und Modernisierung der Verbraucherschutzvorschriften der Union, ABl. L,
328/7, 18.12.2019.

25) BGH, 25.02.2025 – VIII ZR 143/24, WRP 2025, 498, Rn. 14.
26) BGH, 25.02.2025 – VIII ZR 143/24, WRP 2025, 498, Rn. 16.
27) BGH, 25.02.2025 – VIII ZR 143/24, WRP 2025, 498, Rn. 17 m.w. N. zu EuGH, 21.12.

2023 – C‑38/21, MMR 2024, 400 – BMW Bank.
28) BGH, 25.02.2025 – VIII ZR 143/24, WRP 2025, 498, Rn. 17.
29) EuGH, 21.12.2023 – C‑38/21, MMR 2024, 400 – BMW Bank.
30) BGH, 25.02.2025 – VIII ZR 143/24, WRP 2025, 498, Rn. 18.
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Bei einer fehlenden Telefonnummer innerhalb der Widerrufsbe-
lehrung im Fernabsatz werde die Befähigung des Verbrauchers,
seine Rechte und Pflichten einzuschätzen, jedoch nicht gehin-
dert, so der BGH.31)

3. Belehrung über den Fristbeginn
Die Revision war noch der Auffassung, dass die Belehrung über
den Fristbeginn in der vom Unternehmen übermittelten Wider-
rufsbelehrung falsch war. Hintergrund war, dass die Übergabe
der Fahrzeugpapiere und die Übergabe des Fahrzeuges zeitlich
auseinanderfiel. Darin sah der BGH aber keine Übersendung von
Teillieferungen oder Stücken i. S. d. § 356 Abs. 2 Nr. 1 lit. c BGB,
sodass die Belehrung hinsichtlich des Fristbeginns mit Übergabe
der Waren korrekt war.32)

4. Rechtsfolgenbelehrung
Anschließend stellte der BGH fest, dass auch eine fehlerhafte bzw.
unvollständige Belehrung über die Rechtsfolgen des Widerrufs-
rechtes nicht zu einer Verlängerung der Widerrufsfrist führt.33)

Die Beklagte informierte im Rahmen ihrer Belehrung zwar darü-
ber, dass der Verbraucher die unmittelbaren Kosten der Rück-
sendung zu tragen habe, es fehlte jedoch die genaue Angabe
dieser Kosten.34)

Gemäß § 356 Abs. 3 S. 1 Alt. 1 BGB ist Voraussetzung für den
Beginn der regelmäßigen Widerrufsfrist von 14 Tagen eine Un-
terrichtung des Verbrauchers entsprechend den Anforderungen
des Art. 246a § 1 Abs. 2 Nr. 1 EGBGB. Diese Informationspflicht
verlangt aber gerade keine Information über die Rechtsfolgen.
Vielmehr findet sich die Pflicht zur Belehrung über die Rücksen-
dekosten in Art. 246a § 1 Abs. 2 Nr. 2 EGBGB. Ein Verstoß gegen
diese Verpflichtung sei dahingehend sanktioniert, dass dem Un-
ternehmen die entsprechenden Ansprüche nicht zustehen, wenn
er den Verbraucher hierüber nicht korrekt informiert, so der
BGH.35)

5. Widerrufsrecht für Verbraucher
Abschließend stellte der BGH klar, dass eine einleitende Be-
schränkung der Widerrufsbelehrung auf Verbraucher ebenfalls
keine Auswirkung auf den Gang der Widerrufsfrist hat.36)

V. Gesetzliche Belehrungspflichten
Die Entscheidung des BGH gibt Anlass, sich mit den Informati-
onspflichten von Unternehmen bezüglich des gesetzlichen Wi-
derrufsrechts bei Fernabsatzverträgen zu beschäftigen.

Zentrale unionsrechtliche Vorschrift ist Art. 6 Abs. 1 lit. h VRRL.
Diese legt fest, dass im Falle des Bestehens einesWiderrufsrechts
über die Bedingungen, Fristen und Verfahren für die Ausübung
dieses Rechts gemäß Art. 11 Abs. 1 sowie das Muster-Widerrufs-
formular gemäß Anhang I Teil B der Richtlinie zu informieren ist.

Zutreffend hat der BGH hierzu festgestellt, dass der Wortlaut
allein keinen Anhaltspunkt dafür bietet, dass in der Widerrufs-
belehrung, die nicht dem gesetzlichen Muster entspricht, be-
stimmte Kommunikationsmittel anzugeben sind.

1. „Das Verfahren“ oder „die Verfahren“ der Ausübung?
Die zentrale Frage in diesem Zusammenhang lautet: Was sind die
Verfahren für die Ausübung des Widerrufsrechtes, über welche
das Unternehmen informieren muss, und wie ist diese Informa-
tionspflicht inhaltlich auszugestalten?

a) Wortlaut
Dabei fällt zunächst auf, dass Art. 6 Abs. 1 lit. h VRRL von „die
Bedingungen, Fristen und Verfahren“ spricht, also jeweils im
Plural, die deutsche Umsetzungsnorm Art. 246a § 1 Abs. 2 Nr. 1
EGBGB jedoch nur von „die Bedingungen, Fristen und das Ver-
fahren“, als Singular in Bezug auf das Verfahren. Dies ist ein
erheblicher Unterschied. Nach der deutschen Umsetzung wäre
es ausreichend, wenn das Unternehmen lediglich einen Weg der
Ausübung aufzeigt, z. B. den Widerruf per E-Mail. Die EU-Richt-
linie könnte dagegen verlangen, dass alle denkbaren Wege der
Ausübung genannt werden müssen, wie z. B. der Widerruf per
Post, Telefon, E-Mail oder anderer Nachricht.

Die französische Sprachfassung der Richtinline spricht von „les
conditions, le délai et les modalités d’exercice“ – also „die Bedin-
gungen, die Frist und die Verfahren der Ausübung“. Auch die
englische Sprachfassung spricht von „procedures“, also Plural.

b) Kontext
Art. 6 Abs. 1 lit. h VRRL verweist auf Art. 11 Abs. 1 VRRL. Darin
ist die Ausübung des Widerrufsrechtes geregelt. Art. 11 Abs. 1
S. 2 lit. a VRRL nennt als einen Weg der Ausübung die Verwen-
dung des Muster-Widerrufsformulars aus Anhang I Teil B der
Richtlinie. Art. 11 Abs. 1 S. 2 lit. b VRRL nennt als einen zweiten
Weg der Ausübung „eine entsprechende Erklärung in beliebiger
anderer Form“.

c) Ziel der Richtlinie
Die VRRL verfolgt das Ziel, den Verbraucher umfassend über die
Modalitäten seinesWiderrufsrechts zu informieren.37) Die Mehr-
zahl „die Verfahren“ könnte darauf hindeuten, dass verschiedene
Wege zur Ausübung desWiderrufs gemeint sind (z. B. per E-Mail,
Telefon oder Brief). Die Einzahl „das Verfahren“ in der deutschen
Umsetzung könnte jedoch als Hinweis darauf verstanden wer-
den, dass sich das Unternehmen für eine klare, für den Verbrau-
cher verständliche Darstellung eines bestimmten Verfahrens
entscheiden muss, ohne dass er zwingend mehrere Wege ange-
ben muss.

Da das deutsche Recht im Einklang mit der VRRL stehen muss,
ist es geboten, „das Verfahren“ im nationalen Recht so auszule-
gen, dass es die Intention der Richtlinie erfüllt. Das bedeutet,
dass „das Verfahren“ nicht restriktiv auf eine einzigeMöglichkeit
beschränkt sein darf, sondern unter Berücksichtigung der uni-
onsrechtlichen Vorgabe so verstanden werden muss, dass es alle
vom Unternehmen bereitgestellten möglichen Verfahren um-
fasst, sofern das Unternehmen nicht die gesetzliche Muster-Wi-
derrufsbelehrung verwendet.

Die deutsche Formulierung „das Verfahren“ sollte daher als Sam-
melbegriff für alle praktischen Möglichkeiten des Widerrufs ver-
standen werden. Dadurch kann ein bestehender Widerspruch
zwischen Singular und Plural aufgelöst werden: Auch wenn
sprachlich im Singular formuliert, kann die Vorschrift nur so
verstanden werden, dass sie mehrere gleichwertige Wege zur
Ausübung des Widerrufs meint.

„Das Verfahren“ im deutschen Recht sollte als Oberbegriff ver-
standen werden, der sich auf alle tatsächlich möglichen Verfah-
ren der Ausübung des Widerrufs bezieht. Damit bleibt die deut-
sche Umsetzung im Einklang mit der Richtlinie, ohne dass eine
wortwörtliche Übereinstimmung zwingend erforderlich wäre.

Es genügt also nicht, wenn das Unternehmen lediglich über ein
Verfahren oder eine Auswahl informiert, vielmehr muss über
jede Möglichkeit der Ausübung des Widerrufsrechtes infor-
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miert werden, die dem Verbraucher im konkreten Fall zur Ver-
fügung stehen.38)

d) Einschränkung aufgrund von Beweisschwierigkeiten?
Der BGH stellt in seiner Entscheidung fest, dass die telefonische
Ausübung des Widerrufsrechtes durch den Verbraucher mit Be-
weisschwierigkeiten verbunden ist.39) Damit folgt er der Ein-
schätzung aus Erwägungsgrund 44 VRRL sowie der des deut-
schen Gesetzgebers.40) Diese Beweisschwierigkeiten scheinen
für den BGH ein Grund zu sein, keine verpflichtende Angabe
der Telefonnummer zu verlangen.

Die gleichen Schwierigkeiten ergeben sich jedoch auch bei einem
Widerruf per Brief. Weder bei einem Anruf noch bei Versendung
eines Briefes kann der Verbraucher beweisen, dass er inhaltlich
einen Widerruf erklärt hat. Bei einem Telefonanruf kann der
Verbraucher über die Anrufliste zumindest noch nachweisen,
dass er eine bestimmte Nummer angerufen und dass das Tele-
fonat eine gewisse Zeit gedauert hat. Bei einem Widerruf per
Brief kann er nicht nachweisen, dass er den Brief verfasst und
abgesendet hat – auch nicht durch Vorhalten einer ja üblichen
Kopie des Schreibens für die eigenen Unterlagen.

Beweisschwierigkeiten führen damit nicht zu einer einschrän-
kenden Auslegung in Bezug auf die Informationspflicht über
die Verfahren der Ausübung des Widerrufsrechtes.

e) Widersprüchliche Argumentation des BGH
Der BGH liest aus dem Kontext der Informationspflichten aus
der VRRL, dass der Gesetzgeber die Angabe einer Telefonnum-
mer innerhalb der Widerrufsbelehrung als nicht erforderlich an-
gesehen hat, da er anderenfalls eine entsprechende Verpflich-
tung in Art. 6 Abs. 1 lit. h VRRL hätte statuieren können.41)

Nur vier Randnummern später stellt der Senat dann aber fest,
dass Art. 6 Abs. 1 lit. h VRRL „unzweifelhaft“ dazu verpflichte,
dem Verbraucher im Rahmen der Widerrufsbelehrung Kommu-
nikationsmittel zur Verfügung zu stellen, über die diesermit dem
Unternehmen schnell in Kontakt treten und effizient mit ihm
kommunizieren kann.42)

Damit widerspricht sich der BGH selbst. Aus dem Kontext der
Vorgaben aus Art. 6 Abs. 1 lit. c und lit. h VRRL lässt sich gerade
nicht entnehmen, dass ein Unternehmen im Rahmen der Wider-
rufsbelehrung Kommunikationsmittel zur Verfügung stellen
muss, über die dieser mit dem Unternehmen schnell in Kontakt
treten und effizient mit ihm kommunizieren kann.

Würde der BGH seiner Begründung zur fehlenden Pflicht, eine
Telefonnummer in der Widerrufsbelehrung anzugeben, konse-
quent folgen, müsste er zu dem Schluss kommen: Hätte der Ge-
setzgeber gewollt, dass in der Widerrufsbelehrung zwingend ef-
fiziente Kommunikationsmittel anzugeben sind, hätte er eine
entsprechende Verpflichtung auch in Art. 6 Abs. 1 lit. h VRRL
statuieren können. Da er dies nicht hat, muss nicht nur keine
Telefonnummer angegeben werden, sondern es müssen gar
keine Kontaktinformationen im Rahmen einer Widerrufsbeleh-
rung, die nicht dem gesetzlichen Muster entspricht, angegeben
werden. Diese Konsequenz lässt der BGH in seiner Entscheidung
aber vermissen.

Art. 6 Abs. 1 VRRL verlangt, dass der Verbraucher die Informa-
tionen erhält, die zur ordnungsgemäßen Vertragserfüllung und
zur Ausübung seiner Rechte, insbesondere des Widerrufsrech-
tes, erforderlich sind.43) Da der Widerruf durch den Verbraucher

auch telefonisch erklärt werden kann, gehört zu den zu erteilen-
den Informationen auch der Kommunikationsweg, über den der
telefonische Widerruf möglich ist. Fehlt die Telefonnummer,
könnte dies den Verbraucher glauben lassen, dass eine telefoni-
sche Erklärung des Widerrufs nicht möglich ist und er könnte
damit von der Ausübung seines Rechtes abgehalten werden.44)

Der BGH meint, dass die Angabe der Telefonnummer an anderer
Stelle ausreichend sei und den Verbraucher nicht über Möglich-
keit des telefonischen Widerrufs in die Irre führe.45)

Das Gegenteil dürfte der Fall sein. Wenn ein Verbraucher an an-
derer Stelle auf einer Webseite eine Telefonnummer auffinden
kann, in der Widerrufsbelehrung jedoch ausschließlich Postan-
schrift und E-Mail-Adresse Erwähnung finden, wird er davon aus-
gehen, dass er gerade nicht denWeg des Anrufs wählen kann, um
sein Recht auszuüben. Der Verbraucher wird annehmen, dass ein
Unternehmen die Telefonnummer in der Widerrufsbelehrung
nennen würde, wenn ein telefonischer Widerruf möglich wäre.

Eine künstliche Aufteilung in besonders erwähnenswerte (Post-
anschrift und E-Mail-Adresse) und zu vernachlässigende (Tele-
fonnummer) Kommunikationsmittel – wie der BGH sie vor-
nimmt – ergibt sich ebenfalls nicht aus dem Kontext der Richt-
linie. Auch der Hinweis des BGH, dass die Telefonnummer auf
der Webseite des Unternehmens unschwer auffindbar war, än-
dert daran nichts.46) Mit diesem Argument müssten in der Wi-
derrufsbelehrung keine Kontaktwege angegeben werden, da ge-
setzlich verpflichtend in der Anbieterkennzeichnung („Impres-
sum“) gemäß § 5 DDG insbesondere die Anschrift, die E-Mail-
Adresse sowie ein weiteres effizientes Kommunikationsmittel
leicht erkennbar und unmittelbar erreichbar und ständig verfüg-
bar gehalten werden müssen.

Der Verbraucher erwartet nicht, dass er sich die Informationen
zumWiderrufsrecht auf der Webseite des Unternehmens zusam-
mensuchen muss.

Zur Begründung seiner Auffassung zieht der BGH die Entschei-
dung des EuGH47) zu Art. 6 Abs. 1 lit. c VRRL heran, in der es –
zur vorherigen Fassung der VRRL – um die Frage ging, ob in
einem Online-Shop stets eine Telefonnummer angeben werden
muss. Der EuGH hatte diese Frage verneint.

Der Entscheidung des EuGH lag seinerzeit Art. 6 Abs. 1 lit. c VRRL
a. F. zu Grunde, der dazu verpflichtete, im Rahmen des Online-
Auftritts „gegebenenfalls“ eine Telefonnummer zu nennen. Der
Gerichtshof hatte zu klären, was unter „gegebenenfalls“ zu ver-
stehen war und ob die Mitgliedstaaten Unternehmen dazu ver-
pflichten konnten, stets eine Telefonnummer anzugeben.48) Ob
ein bestimmtes Kommunikationsmittel im Rahmen der Wider-
rufsbelehrung angegeben werden muss, war nicht Gegenstand
des Verfahrens. In der Entscheidung stellte der EuGH fest, dass
die Mitgliedstaaten die Unternehmen nicht dazu verpflichten
könnten, immer eine Telefonnummer in ihrem Online-Shop an-
zugeben. Die Mitgliedstaaten konnten die Unternehmen auch
nicht dazu verpflichten, einen Telefon- und Faxanschluss oder
ein E-Mail-Konto einzurichten.49) Die VRRL in der damaligen
Fassung schrieb nach Auffassung des EuGH lediglich vor, dass
die Unternehmen Kommunikationsmittel zur Verfügung zu stel-
len haben, die geeignet sind, dass der Verbraucher in direkte und
effiziente Kommunikationmit demUnternehmen treten kann.50)
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Diese Rechtsprechung ist aber überholt.51) Mit der sog. Omnibus-
Richtlinie52) wurde in Art. 6 Abs. 1 lit. c VRRL verpflichtend auf-
genommen, dass Online-Unternehmen immer eine Telefonnum-
mer und eine E-Mail-Adresse angeben müssen. Der EU-Gesetzge-
ber verpflichtet die Unternehmen also nun dazu, einen Telefonan-
schluss bzw. ein E-Mail-Konto einzurichten.53) Es reicht nach der
klaren Gesetzesänderung gerade nicht mehr aus, statt einer Tele-
fonnummer alternative Kommunikationsmittel anzubieten.54)

Der BGH meint, der Gerichtshof habe es den nationalen Gerich-
ten überlassen, zu beurteilen, ob unter Berücksichtigung aller
Umstände es die vom Unternehmen mitgeteilten Kommunikati-
onsmittel dem Verbraucher ermöglichen, mit dem Unternehmen
schnell in Kontakt zu treten und effizient mit ihm zu kommuni-
zieren.55) Nach der aktuellen Fassung der VRRL ist im Rahmen
von Art. 6 Abs. 1 lit. c VRRL für eine solche Beurteilung durch die
nationalen Gerichte aber kein Raum mehr. Die Telefonnummer
ist nunmehr eine Pflichtangabe im Rahmen des Art. 6 Abs. 1
lit. c VRRL.

f) Ergebnis
Sowohl der Wortlaut, der Kontext wie auch die von der Richtlinie
verfolgten Ziele sprechen dafür, dass Unternehmen über alle Ver-
fahren der Ausübung des Widerrufsrechtes genau informieren
müssen.

Unternehmen, die sich nicht der gesetzlichen Muster-Widerrufs-
belehrung bedienen, müssen dabei alle zur Verfügung stehenden
Verfahren der Ausübung des Widerrufsrechtes benennen. Hier-
zu zählt in Übereinstimmung mit Art. 11 Abs. 1 lit. b VRRL auch
ein Hinweis, dass die Erklärung desWiderrufs in beliebiger Form
erfolgen kann. Außerdem müssen sowohl die Postanschrift,
E-Mail-Adresse sowie zwingend eine Telefonnummer angegeben
werden.56)

Daneben müssen aber auch alle weiteren Kommunikationswege
genannt werden, die das Unternehmen nutzt, damit der Verbrau-
cher auch hierüber seinenWiderruf erklären kann.57) Außerdem
ist zwingend über das Muster-Widerrufsformular aus der Anla-
ge 2 zum EGBGB zu informieren, verbundenmit der Information,
dass der Verbraucher dieses Formular nutzen kann, aber nicht
zwingend nutzen muss.58)

Daran ändert nichts, dass die Muster-Widerrufsbelehrung ledig-
lich eine Auswahl an Kommunikationswegen verpflichtend
nennt. Zum einen kann die Muster-Widerrufsbelehrung die ge-
setzlichen Pflichten als systematisch nachgelagertes Element
nicht konkretisieren.59) Zum anderen ist die Muster-Belehrung
auch an zahlreichen anderen Stellen fehlerhaft und für die Praxis
untauglich.60) Diese Fehler scheint der Gesetzgeber bewusst in
Kauf genommen zu haben und diese gehen zu Lasten des Ver-
brauchers.61) Außerdem enthält das gesetzliche Muster auch
mehr Informationen als das Gesetz verlangt.62)

Das Unternehmen hat also die Wahl, ob es eine selbstständig
formulierte Widerrufsbelehrung verwendet oder das gesetzliche
Muster. In beiden Fällen muss nach hier vertretener Auffassung
eine Telefonnummer zwingend in der Belehrung genannt wer-
den. Bei einer selbst formulierten Belehrung müssen daneben
noch weitere Informationen zu den Verfahren der Ausübung er-
teilt werden. Dass der Verbraucher die Telefonnummer an ande-
rer Stelle auf der Webseite leicht finden kann, genügt – anders
als der BGH meint – den Anforderungen nicht.

2. Korrekte Belehrung über den Fristbeginn
§ 356 Abs. 2 Nr. 1 BGB sieht für den Beginn der Widerrufsfrist
bei Verträgen über die Lieferung von Waren unterschiedliche
Varianten vor, je nach Bestell- und Liefersituation. Im entschie-
denen Fall hat der BGH klargestellt, dass es bei der Lieferung
eines Fahrzeuges für den Fristbeginn auf die Übergabe dieses
Fahrzeuges ankomme. Dass ggf. die Zulassungspapiere zu einem
anderen (im entschiedenen Fall: früheren Zeitpunkt) übergeben
wurden, sei unerheblich.63)

Bei einer zunächst erfolgten Übersendung der Zulassungspapie-
re und der später erfolgten Übergabe des Fahrzeuges handle es
sich nicht um eine Lieferung in mehreren Teilsendungen oder
Stücken i. S. d. § 356 Abs. 2 Nr. 1 lit. c BGB.64) Dem ist insoweit
zuzustimmen.

Wollen Unternehmen Unklarheiten bezüglich des Beginns der
Widerrufsfrist verringern, sollten sie sich an die (rechtlich nicht
bindenden) Leitlinien der EU-Kommission zur Auslegung
der VRRL halten.65) Diese empfiehlt bei Unklarheiten über die
Liefersituation die Verwendung der Fristalternative aus Art. 9
Abs. 2 lit. b, ii VRRL, nachdem die Widerrufsfrist mit Erhalt der
letzten Ware beginnt.66)

3. Folgen des Widerrufs
Zuzustimmen ist dem BGH hinsichtlich der Entscheidung, dass
eine fehlerhafte Belehrung über die Folgen des Widerrufs die
normale Widerrufsfrist von 14 Tagen beginnen lässt.67)

Gemäß § 356 Abs. 3 S. 1 BGB hängt vom Beginn der Widerrufs-
frist die Erfüllung der in Art. 246a § 1 Abs. 2 Nr. 1 EGBGB ge-
nannten Informationspflichten ab. Zu informieren ist über die
Bedingungen, Fristen und Verfahren zur Ausübung sowie über
das Muster-Widerrufsformular aus Anlage 2 zum EGBGB. Die
Widerrufsfolgen werden – im Gegensatz zur Rechtslage vor
2014 – bei den fristauslösenden Informationspflichten nicht
mehr erwähnt.68) Hinzu kommt, dass die Sanktionen bei Verstö-
ßen gegen die Informationspflichten bezüglich der Rechtsfolgen
vorsehen, dass das Unternehmen eventuelle Ansprüche (Rück-
sendekosten, Wertersatz) nicht geltend machen kann. Es bedarf
daher keiner weiteren Sanktion in Form einer verlängerten Wi-
derrufsfrist.69)

Sofern vertreten wird, dass zu der Information über Bedingungen
desWiderrufsrechts auch die Nennung der Rechtsfolgen gehören
soll, kann dem nicht gefolgt werden.70)
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VI. Verletzung der Vorlagepflicht durch den BGH
Der BGH hat die Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen,
da er insbesondere keine klärungsbedürftigen unionsrechtlichen
Fragen gesehen hat. Vielmehr sei seine Auffassung die einzig
Richtige und dies sei „derart offenkundig, dass für einen ver-
nünftige Zweifel kein Raum bleibt“.71) Es handle sich um einen
acte clair, weshalb es einer Vorlage an den EuGH nicht bedarf.72)

Dabei verkennt der BGH, dass die Voraussetzungen für einen
acte clair nicht vorlagen. Hierfür wird verlangt, dass
(1) zu derselben oder zumindest einer wortidentische Unionsvorschrift

(2) im Zusammenhang mit einem vergleichbaren Sachverhalt

(3) eine Entscheidung des EuGH bereits vorliegt.73)

Keine dieser Voraussetzungen ist erfüllt. Die auszulegende Uni-
onsvorschrift ist vorliegend Art. 6 Abs. 1 lit. h VRRL. Der zu klä-
rende Sachverhalt im Zusammenhang mit dieser Vorschrift ist,
ob eine Telefonnummer im Rahmen einer selbst formulierten
Widerrufsbelehrung anzugeben ist.

In der Sache Amazon hatte der EuGH74) die (alte) Fassung von
Art. 6 Abs. 1 lit. c VRRL – also nicht den hier maßgeblichen
Art. 6 Abs. 1 lit. h VRRL – auszulegen und in der Sache Eis.de75)

ging es um die Frage der Auslegung der Muster-Widerrufsbe-
lehrung im Hinblick auf das Bestehen der Gesetzlichkeitsfiktion,
also ebenfalls nicht um Art. 6 Abs. 1 lit. h VRRL. Beide Entschei-
dungen betrafen darüber hinaus wettbewerbsrechtliche Ansprü-
che von außenstehenden Dritten und keinen Sachverhalt zwi-
schen einem Verbraucher und dem zur Information verpflich-
teten Unternehmen.

Insofern ging es in den Entscheidungen um andere, nicht wort-
gleiche Vorschriften, es lagen keine vergleichbaren Sachverhalte
zu Grunde und somit kann erst recht noch keine Entscheidung
des EuGH zu der entscheidungserheblichen Frage vorliegen.76)

Die Entscheidung in Sachen Amazon, die der BGH in seinem
Beschluss an zahlreichen Stellen aufführt, betrifft die Frage, ob
nach altem Recht ein Unternehmen eine Telefonnummer im Rah-
men seiner allgemeinen Informationspflichten nennen muss.
Diese Frage hat der EuGH verneint. Danach hat der Unionsge-
setzgeber die zugrunde liegende Vorschrift geändert. Der EuGH
würde die seinerzeit zur Entscheidung stehende Vorlagefrage
heute dahingehend beantworten, dass die Angabe einer Telefon-

nummer im Rahmen der Informationspflichten von Art. 6 Abs. 1
lit. c VRRL stets erforderlich ist. Das hält den BGH aber nicht
davon ab, diese überholte EuGH-Rechtsprechung zur Grundlage
seiner Entscheidung zu machen.

Da in Bezug auf die Frage, ob eine Telefonnummer im Rahmen
der Widerrufsbelehrung zwingend anzugeben ist, kein acte clair
vorliegt, hat der BGH gegen seine Vorlagepflicht aus Art. 267
Abs. 2 AEUV verstoßen.

VII. Fazit
Der BGH hat es versäumt, eine wichtige unionsrechtliche Frage
durch den EuGH klären zu lassen. Mit seinem apodiktischen
„zweifelsfrei“ und „offenkundig“ setzt er sich über die gesetz-
liche Pflicht zur Vorlage an den EuGH hinweg und beruft sich
dabei auf veraltete Rechtsprechung, die zu einer vollkommen
anderen Rechtsfrage erging. Besonders auffällig ist an der Ent-
scheidung, dass sich der BGH mit keiner einzigen Literaturstim-
me beschäftigt. Hätte er dies getan, wären ihm Zweifel gekom-
men, ob seine Auffassung derart offenkundig ist, dass für einen
vernünftigen Zweifel kein Raum bleibt. Nach hier vertretener
Auffassung muss die Telefonnummer zwingend in der Wider-
rufsbelehrung genannt werden.

Es bleibt zu hoffen, dass sich ein Instanzgericht findet, das von
seiner Möglichkeit Gebrauch macht, den EuGH einzuschalten,
damit die noch immer offene Frage der Notwendigkeit einer Tele-
fonnummer in einer selbst formulierten Widerrufsbelehrung
endlich abschließend geklärt werden kann.77) Die BGH-Entschei-
dung bietet hier zwar eine mögliche Antwort, die Begründung
überzeugt jedoch nicht.

71) BGH, 25.02.2025 – VIII ZR 143/24, WRP 2025, 498, Rn. 5.
72) BGH, 25.02.2025 – VIII ZR 143/24, WRP 2025, 498, Rn. 5.
73) Vgl. Schmidt-Kessel, ZIP 2024, 1, 7.
74) EuGH, 10.07.2019 – C‑649/17, WRP 2019, 997, Rn. 43 – Verbraucherzentrale Bun-

desverband/Amazon EU.
75) EuGH, 14.05.2020 – C‑266/19, WRP 2020, 843 – EIS/TO mit Kommentar Rätze,

WRP 2020, 845.
76) So auch Schmidt-Kessel, ZIP 2024, 1, 7; Schmidt-Kessel, ZIP 2024, 272, 275 zu EuGH,

10.07.2019 – C‑649/17, WRP 2019, 997, Rn. 43 – Verbraucherzentrale Bundesver-
band/Amazon EU sowie EuGH, 14.05.2020 – C‑266/19, WRP 2020, 843 – EIS/TO.

77) Das OLG Stuttgart hat in einem gleichgelagerten Fall hiervon noch keinen Gebrauch
gemacht, OLG Stuttgart, 11.03.2025 – 6 U 57/24, BeckRS 2025, 3664.
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* Mehr über die Autoren erfahren Sie auf S. 687.
** Der Beitrag ist eine überarbeitete und ergänzte Fassung einer Seminararbeit, die im

Wintersemester 2024/2025 an der Universität Göttingen im Schwerpunktbereich
Wirtschaftsrecht eingereicht wurde.
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